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B E S C H L U S S  
der öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 

vom Donnerstag, den 12.02.2026. 

 

4.1 Entwurf des hessischen Ausführungsgesetzes zum Länder- und 
Kommunalinfrastrukturgesetzes 
(Hessisches Infrastrukturförderungsgesetz - HIFG) 

 Vorlage: 1/2026 
Die kommunalen Spitzenverbände haben den Entwurf zum Hessischen 
Infrastrukturförderungsgesetzes (HIFG) herausgegeben. 
 
Dem Land Hessen werden aus dem Sondervermögen 7 437 350 000 Euro zugeteilt. Von diesen 
Mitteln erhalten die Gemeinden und Gemeindeverbände (Kommunen) 4 707 000 000 Euro; für 
Krankenhausinvestitionen werden 950 000 000 Euro bereitgestellt, für Landesaufgaben 1 780 350 
000 Euro. 
 
Im Jahr 2026 werden den Kommunen zur Stärkung der Investitionstätigkeit 3 000 000 000 Euro 
zugewiesen. Das Land gewährt den in der Anlage zu diesem Gesetz aufgeführten Kommunen eine 
Investitionsförderung bis zur Höhe der dort genannten Beträge (Kontingente). Ab 2029 sollen die 
weiteren Mittel in Höhe von  
1 707 000 000 Euro den Kommunen als weitere Kontingente unter Berücksichtigung ihrer 
Einwohnerzahl und ihrer Finanzkraft ergänzend zugewiesen werden. 
 
Die Stadt Neu-Anspach erhält aus dem ersten Kontingent 3.938.540 Euro. 
 
Nach Maßgabe des § 3 des Länder-und-Kommunalinfrastrukturfinanzierungsgesetzes sind 
Investitionen in den folgenden Infrastrukturbereichen förderfähig, wenn sie der Erfüllung kommunaler 
Aufgaben dienen: 
1. Gesundheit und Pflege, 
2. Mobilität (Verkehrsinfrastruktur) sowie Wohnungs- und Städtebau, 
3. Digitales, 
4. Bildungsinfrastruktur (Schulbau), 
5. Betreuungsinfrastruktur, 
6. Technische Infrastruktur, 
7. Bevölkerungsschutz (Sicherheit / Katastrophenschutz / Feuerwehr), 
8. Sportinfrastruktur. 
 
Bewilligungsstelle ist das Hessische Ministerium der Finanzen. Die Bewilligungsstelle bedient sich 
zur Programmumsetzung der WIBank. 
 
Der HSGB hat angekündigt folgende Punkte im Rahmen der Anhörung der kommunalen 
Spitzenverbände kritisch zu beleuchten: 

• Mit der Regelung der Förderbereiche nach § 4 Abs. 1 des Entwurfs würde das Land die nach 
Bundesgesetz zulässigen Verwendungsmöglichkeiten ohne Not einschränken. Das überzeugt in 
keiner Weise. 

• Die Regelungen zur Rückforderung in § 7 kennen weder Ermessen noch Ausnahmen und die kuriose 
Regelung, dass eine günstigere Abrechnung der Maßnahme als geplant nur dann nicht zur 
Rückforderung führt, wenn die Kommune dies nicht zu vertreten hat. Das würde bedeuten, dass eine 
bewusst kostengünstiger ausführende Kommune schlechter steht. Das kann im Ernst niemand wollen. 
Die sehr rigide Rückforderungsregelung beißt sich technisch auch mit der Festlegung von 
Kontingenten auf gesetzlicher Ebene, die grundsätzlich positiv ist. 

 
 




